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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
mit Inkrafttreten der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundeswei-
ten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) zum 01.01.2010 wurde die 
im Rahmen des Belastungsausgleichs stattgefundene physikalische 
EEG-Stromlieferung durch ein rein monetäres Umlageverfahren abge-
löst. Infolgedessen wurden Ihnen in 2010 unterjährig Rechnungen als 
Abschlagszahlungen für die EEG-Umlage auf Basis Ihrer Letztver-
brauchsprognosen zugesandt. Eine Spitzabrechnung der zu zahlenden 
EEG-Umlage erfolgt im Anschluss mit der EEG-Jahresabrechnung 
2010. 
 
Vor den oben genannten Hintergrund bitten wir Sie nun uns die relevan-
ten Daten gem. § 49 EEG 2009 zur Verfügung zu stellen. Melden Sie 
uns daher bitte für den Zeitraum 01.01.2010 – 31.12.2010 den Letztver-
brauch Ihrer Kunden in unserer Regelzone. Bitte berücksichtigen Sie 
auch die EEG-Umlagepflicht bei einer Belieferung von Letztverbrau-
chern im Rahmen von Beistellungen durch den örtlichen Stromversor-
ger.  
 
Im Nachgang zu diesem Schreiben erhalten Sie einen entsprechenden 
Meldebogen per eMail. Gemäß § 49 EEG 2009 bitten wir um Rücksen-
dung des ausgefüllten Bogens spätestens bis zum 31. Mai 2011 an die 
eMail-Adresse eeg@amprion.net. 
 
Darüber hinaus bitten wir Sie für den oben genannten Zeitraum um fol-
gende Angaben je Kunde, der gemäß §§ 40 - 42 EEG 2009 i.V.m. § 6 
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AusglMechV mit einer reduzierten EEG-Quote zu belasten ist (Härtefall-
Kunde): 
 

• ID des BAFA-Bescheides 
• Abnahmestellen des Kunden gemäß BAFA-Bescheid 
• Datum des BAFA-Bescheids 
• Letztverbrauch für die volle EEG-Umlage (Selbstbehalt) 
• Vom HF-Kunden an Dritte weitergeleitete Stromabsatz sowie 
• Letztverbrauch für die reduzierte EEG-Umlage nach § 6 

AusglMechV 
 
Sofern Sie gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 i.V.m. § 3 Abs. 6 Satz 1 
AusglMechV im Abrechnungsjahr 2010 von der unterjährigen EEG-
Umlagezahlung zunächst befreit waren, bitten wir Sie zusätzlich um An-
gabe 
 

• Ihres bundesweiten Letztverbraucherabsatzes, differenziert nach 
dem Stromabsatz in den jeweiligen Regelzonen und nach privi-
legiertem und nicht privilegiertem Stromabsatz, 

• der EEG-Anlagen im Sinne von §§ 23 bis 33 EEG 2009 - insbe-
sondere der Anlagenschlüssel -  aus denen der Strom gespeist 
wurde, die zur Versorgung Ihrer Letztverbraucher zu mindestens 
50 % während des Abrechnungszeitraumes 2010 beigetragen 
haben und 

• der Strommengen je EEG-Anlage aus dem vorherigen Punkt. 
 
Für die letztgenannten Punkte wird ein entsprechender Reiter in dem 
bereits oben erwähnten Meldebogen vorhanden sein, der ausschließlich 
dann zu füllen ist, wenn Sie die Kriterien zur Befreiung von der EEG-
Aufnahmeverpflichtung erfüllt sehen. 
 
Die EEG-Novelle 2009 sieht im § 49 in Verbindung mit § 50 EEG eine 
Bescheinigung der zu meldenden Daten durch einen Wirtschaftsprüfer 
oder vereidigten Buchprüfer bis zum 31.05. des Folgejahres vor. Bitte 
senden Sie uns daher bis spätestens zum 31.05.2011 eine solche Be-
scheinigung über alle oben aufgeführten Daten zu.  
 
Sollte Ihr Stromabsatz an Letztverbraucher unter 5 GWh gelegen haben, 
ist an Stelle der Bescheinigung die Zusendung einer Eigenbestätigung 
bis zum 31. Mai 2011 möglich. Die Vorlage einer Bescheinigung für die 
erfolgreiche Versorgung Ihrer Kunden gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 EEG 
2009 i.V.m. § 3 Abs. 6 Satz 1 AusglMechV bleibt hiervon unberührt. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir nach dem 31.05.2011 eingehende Beschei-
nigungen aus zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigen können. 
Stellen Sie daher bitte die fristgerechte Bearbeitung und den pünktlichen 
Versand der Daten sowie der Bescheinigung sicher. Sofern bis zu die-
sem Zeitpunkt die Daten als auch die Bescheinigung bei uns nicht ein-
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gegangen sind, behalten wir uns die Schätzung Ihrer Daten unter Be-
rücksichtigung eines angemessenen, an die Entwicklung des bundes-
weiten Stromabsatzes angelehnten Aufschlags vor. Bei einer ausblei-
benden Bescheinigung im Fall einer bisherigen Befreiung von der EEG-
Umlagezahlung gemäß §37 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 i.V.m. § 3 Abs. 6 
Satz 1 AusglMechV sehen wir uns gezwungen die EEG-Umlage ent-
sprechend Ihres Letztverbraucherabsatzes komplett über die Jahresab-
rechnung nachzuberechnen. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Amprion GmbH 
 
 
 
Henner Schmidt   Frank Pietschke 
 
  


